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§ A1 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Fol-
gen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des 
Einmal- oder Erstbeitrages 

1 Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen 
in Ziffer 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt. 

2 Fälligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages

 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht vor dem 
Beginn des Versicherungsschutzes.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in 
Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste 
oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang 
des Versicherungsscheines zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erster Beitrag.

3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Zif-
fer 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung 
nicht bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht zu dem nach Ziffer 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 

zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages ein-
getretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam 
gemacht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ A2 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefah-
rumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des 
Satzes 1 stellt.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a) Vertragsänderung

  Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätz-
lich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen 
Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertrags-
bestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschul-
deten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
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  Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der 
Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b)  Rücktritt und Leistungsfreiheit

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Ziffer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

  Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn 
der  Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen 
hätte.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung 
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Ver-
sicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

 c)  Kündigung

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Ziffer 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen.

 d)  Ausschluss von Rechten des Versicherers

  Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
a)), zum Rücktritt (siehe b)) und zur Kündigung (siehe c)) 
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige 
kannte.

 e)  Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Ziffer 2 a)), zum Rück-
tritt (siehe Ziffer 2 b)) oder zur Kündigung (siehe Ziffer 2 c)) 
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere 
Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und 
der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen.

4 Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Ziffer 2 a)), zum Rück-
tritt (siehe Ziffer 2 b)) und zur Kündigung (siehe Ziffer 2 c)) ste-
hen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5 Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 1 und 
2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch 
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu be-
rücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass 
die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem 
Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt.

6 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe Zif-
fer 2 a)), zum Rücktritt (siehe Ziffer 2 b)) und zur Kündigung 
(siehe Ziffer 2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss, dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf 
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter 
die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ A3 Gefahrerhöhung 

1 Begriff der Gefahrerhöhung

 a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der 
Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird.

 b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

 c) Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 1 a) liegt nicht vor, wenn 
sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll.

2 Pflichten des Versicherungsnehmers

 a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten.

 b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er oh-
ne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrer-
höhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese 
dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzei-
gen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

 a) Kündigungsrecht des Versicherers

  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Ziffer 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündi-
gen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvor-
liegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen.

  Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

  Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach Ziffer 2 b) und Ziffer 2 c) bekannt, kann er den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

 b) Vertragsänderung

  Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen 
entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absi-
cherung der erhöhten Gefahr ausschließen.

  Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ab-
sicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hin-
zuweisen.

4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung nach Ziffer 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.
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5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, 
so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 2 a) 
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 2 b) und 2 c) ist der 
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungs-
frei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine 
Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 ent-
sprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-
stehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, 
bekannt war.

 c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

 – soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

 – wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und 
eine Kündigung nicht erfolgt war oder

 – wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt.

§ A4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei 
und nach Eintritt des Versicherungsfalles 

1 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

 a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles

 – nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen;

 – dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch 
mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

 – Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – 
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

 – Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Er-
teilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-
sicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln;

 – bei Schäden durch Feuer sowie durch strafbare Hand-
lungen (z. B. Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, vor-
sätzliche Sachbeschädigung) unverzüglich der Polizei 
anzuzeigen, sowie dem Versicherer und der Polizei un-
verzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen 
Sachen einzureichen;

 – bei Schäden durch Verlieren, Nachforschungen beim 
Fundbüro anzustellen

 – das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verände-
rungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die 
beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch 
den Versicherer aufzubewahren;

 – soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Aus-
kunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die 
zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Um-
fanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich 

ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten;

 – vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, de-
ren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden 
kann und ein unterschriebenes Verzeichnis aller abhan-
den gekommenen, zerstörten oder beschädigten Sa-
chen einzureichen;

 – bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen im 
Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, unver-
züglich den Schaden dort anzuzeigen. Der Versiche-
rungsnehmer hat die Meldung durch eine Bescheini-
gung des Beförderungsunternehmens nachzuweisen. 
Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden das Beförde-
rungsunternehmen unverzüglich nach Entdeckung des 
Schadens aufzufordern den  Schaden zu besichtigen 
und zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen Rekla-
mationsfristen zu berücksichtigen.

 b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten 
nach a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den 
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 1 vom Versicherungs-
nehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b) Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leis-
tung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. 

 c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit so ist der Versicherer nur dann vollständig 
oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§ A5 Folgebeitrag 

1 Fälligkeit 

 a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

 b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angege-
benen Zeitraumes bewirkt ist.

2 Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebei-
trages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm 
durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen 
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der 
Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mah-
nung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die 
rückständigen Beträge des Beitrages, der Zinsen und der 
Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechts-
folgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund 
der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

 b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsneh-
mer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des 
Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
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 c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung ge-
setzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschul-
deten Beträge in Verzug ist.

  Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam 
wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt 
mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit 
der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Mo-
nats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die 
Leistungsfreiheit des Versicherers (Ziffer 3 b)) bleibt unberührt.

§ A6 Lastschriftverfahren 

1 Pflichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des 
Kontos zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder meh-
rere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht ein-
gezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Last-
schriftvereinbarung in Textform zu kündigen. Der Versicherer hat 
in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsneh-
mer verpflichtet ist, die ausstehenden Beiträge und zukünftigen 
Beiträge selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene Bear-
beitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ A7 Ratenzahlung 

 Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten 
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

 Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer 
Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Ent-
schädigung fällig wird.

§ A8 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1 Allgemeiner Grundsatz

 a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für 
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages 
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

 b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er 
hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis 
zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Ver-
sicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfech-
tung und fehlendem versicherten Interesse

 a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, 
hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten.  Vo-
raussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über 
das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufes 
und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versi-
cherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

  Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versiche-
rer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlten 
Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen hat. 

 b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-
stände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme 
in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem 
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung zu.

  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versiche-
rer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht 
dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung zu.

 d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei 
einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder 
für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht 
entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte-
resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat.

§ A9 Dauer und Ende des Vertrages 

1 Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitraum abgeschlossen.

2 Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der 
Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen 
ist.

3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jah-
res unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versiche-
rungsnehmer gekündigt werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4 Form der Kündigung

 Die Kündigung nach Ziffer 3 muss in Schriftform erfolgen.

5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt.

§ A10 Kündigung nach einem Versicherungsfall 

1 Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie muss der 
anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszah-
lung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung so-
fort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versi-
cherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung 
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3 Kündigung durch Versicherer

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
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4 Form der Kündigung

 Die Kündigung nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 ist in Schriftform zu 
erklären. 

§ A11 Ersatzansprüche 

1 Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen ei-
nen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang 
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versiche-
rungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des 
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und 
nach Übergang des Ersatzanspruches auf den Versicherer bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, 
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ A12 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1 Fälligkeit der Entschädigung

 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruches abge-
schlossen sind.

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, 
der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2 Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

 a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

 b) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem an-
deren Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist. 

 c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3 Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen nach Ziffer 1, 2 a) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder 
nicht gezahlt werden kann.

4 Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen;

 b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus 
Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

§ A13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versiche-
rungsfalles

 a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor-
sätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädi-
gungspflicht frei.

  Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungs-
nehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung 
des Schadens als bewiesen.

 b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrläs-
sig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, 
die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Be-
deutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Vor-
aussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ A14 Überversicherung; mehrere Versicherer 

1 Überversicherung

 a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur 
Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des 
Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrages der 
Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen 
Inhalt geschlossen worden wäre.

 b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.

2 Mehrere Versicherer

 a) Anzeigepflicht

  Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Ge-
fahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Ver-
sicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

 b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

  Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach 
a) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter 
den in § A2 Ziffer 2 beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versi-
cherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der 
anderen Versicherung erlangt hat.

 c) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 – Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versi-
cherungssummen zusammen den Versicherungswert 
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der 
Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Be-
stehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

 – Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt. 
Der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen.

  Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen die Beiträge errechnet wurde, nur in 
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diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei 
Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 – Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

  Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

 d) Beseitigung der Mehrfachversicherung

 – Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.

  Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages 
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

 – Die Regelungen nach Ziffer 2 d) Absatz 1 und 2 sind auch 
anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch 
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. 
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer ge-
schlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur 
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und der Beiträge verlangen.

§ A15 Sachverständigenverfahren 

1 Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sach-
verständigenverfahren können der Versicherer und der Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2 Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf wei-
tere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3 Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu be-
nennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt 
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genann-
ten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten 
Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachver-
ständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde 
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer 
ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; 
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis steht.

 c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die 
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. 
Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Ob-
mann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernannt.

4 Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen;

 b) bei abhanden gekommenen oder zerstörten Gegenständen 
die Beträge gemäß § B9 Ziffer 1 a (Teil B Juwelen, Schmuck- 
und Pelzsachen) oder § C9 Ziffer 1 a) (Teil C Kunstgegen-
stände und Sammlungen);

 c) bei beschädigten Gegenständen die Beträge gemäß § B9 Zif-
fer 1 b (Teil B Juwelen, Schmuck- und Pelzsachen) oder § C9 
Ziffer 1 b) (Teil C Kunstgegenstände und Sammlungen); 

 d) bei paarweise getragenen Schmucksachen die Wiederher-
stellungskosten gemäß § B9 Ziffer 2;

 e) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen.

5 Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachver-
ständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie un-
verzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig 
gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nach-
gewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststel-
lungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern.

6 Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tra-
gen beide Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ A16 Versicherung für fremde Rechnung 

1 Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht 
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-
ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs-
schein besitzt.

2 Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versi-
cherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann 
die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten

 a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der 
Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versi-
cherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein 
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten 
nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant 
des Versicherungsnehmers ist.

 b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist 
oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche-
rungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut bar war.

 c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
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des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht da-
rüber informiert hat.

§ A17 Repräsentanten 

 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Ver-
halten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ A18 Verjährung 

 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von 
den Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit er-
langen müsste. 

 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der 
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform 
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchstel-
ler nicht mit.

§ A19 Zuständiges Gericht 

1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivil-
prozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageer-
hebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewer-
bebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Erman-
gelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

§ A20 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh-
men betreffend

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsver-
trages,

 b) eines bestehenden Versicherungsverhältnisses einschließ-
lich dessen Beendigung,

 c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Ver-
trages und während des Versicherungsverhältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträ-
ge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrages an 
ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht 
muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung 
kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ A21 Anzeigen/Willenserklärungen 

1 Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das 
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenü-
ber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständige bezeichnete Verwaltung gerichtet 
werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei 
einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen.

3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An-
schrift seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen 
nach Ziffer 2 entsprechend Anwendung.

§ A22 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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§ B1 Versicherte Sachen und Gefahren 

1 Versicherte Sachen

 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Juwe-
len, Schmuck- und Pelzsachen.

2 Versicherte Gefahren 

 a) Der Versicherer trägt mit Ausnahme der in § B2 genannten 
Ausschlüsse alle Gefahren, denen die versicherten Sachen 
während der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind. 

 b) Versicherungsschutz besteht gegen Abhandenkommen, 
Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen als Fol-
ge einer versicherten Gefahr.

§ B2 Ausschlüsse

1 Ausgeschlossene Gefahren

 Ausgeschlossen sind die Gefahren

 a) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse 
und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der 
feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus 
dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer 
dieser Gefahren ergeben; 

 b) von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen 
oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der 
Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonsti-
gen bürgerlichen Unruhen; 

 c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe 
von Hoher Hand; 

 d) aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen 
als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar ohne 
Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen; 

 e) der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung.

2 Ausgeschlossene Schäden

 Ausgeschlossen sind die Schäden durch

 a) Abnutzung oder Selbstverderb, 

 b) Be- oder Verarbeitung,

 c) Überdrehen oder Ausbrechen von Zähnchen oder sonstige 
innere Beschädigung von Uhren,

 d) Ungezieferfraß an Pelzen.

3 Beweis einer versicherten Gefahr oder Schadens

 Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser Gefahren oder 
Schäden nicht zu erbringen, so genügt für den Ausschluss der 

Haftung des Versicherers die überwiegende Wahrscheinlichkeit, 
dass der Schaden auf eine dieser Gefahren zurückzuführen ist.

§ B3 Geltungsbereich 

 Die Versicherung gilt für Versicherungsnehmer mit Wohnsitz in 
der Bundesrepublik Deutschland und zwar in der im Versiche-
rungsvertrag näher bezeichneten, ständig bewohnten Woh-
nung des Versicherungsnehmers. Die Versicherung erstreckt 
sich auf Reisen und Aufenthalte in der ganzen Welt. 

§ B4 Umfang des Versicherungsschutzes

1 Juwelen, Schmuck- und Pelzsachen

 Versicherungsschutz besteht, solange die versicherten Sachen 
durch den Versicherungsnehmer oder einen mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen

 a) in einer ihrer Bestimmung entsprechenden Weise getragen 
werden (Tragerisiko);

 b) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt wer-
den. Juwelen und Schmucksachen sind in hierfür geeigneten 
Behältnissen aufzubewahren (verschlossene und verschließ-
bare Schmuckschatullen, -koffer, -kassetten, Etuis etc.;

 c) während einer Fahrtunterbrechung unbeaufsichtigt im 
verschlossenen Kofferraum eines allseitig verschlossenen 
Personenkraftwagens zurückgelassen werden, wenn der 
Kofferraum vom Innenraum her nicht zugänglich ist (Ent-
schädigungsgrenze: § B5 Ziffer 7); Versicherungsschutz 
besteht jedoch nur, wenn der Schaden zwischen 6.00 und 
22.00 Uhr eintritt, und die Fahrtunterbrechung nicht län-
ger als zwei Stunden dauerte;

 d) in einem festen Gebäude aufbewahrt werden (Entschädi-
gungsgrenzen § B4 Ziffer 6 und § B5). Versicherungsschutz 
gegen Abhandenkommen (§ B1 Ziffer 2 b) besteht jedoch 
nur bei Einbruchdiebstahl und Raub.

2 Pelzsachen

 Pelzsachen sind auch versichert

 a) in Garderobenablagen von Theatern, Lokalen und derglei-
chen,

 b) wenn sie sich als Reisegepäck im Gewahrsam eines Beförde-
rungsunternehmens befinden. Versendungen per Post oder Pa-
ketdienst sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert.

3 Ungefasste Perlen und Edelsteine sowie Edelmetalle gemünzt 
oder in Barren

 Für ungefasste Perlen und Edelsteine sowie Edelmetalle gemünzt 
oder in Barren besteht nur Versicherungsschutz während der 
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Aufbewahrung in den versicherten Räumlichkeiten (Wohnung/
Haus) des Versicherungsnehmers (Entschädigungsgrenze § B5). 
Versicherungsschutz gegen Abhandenkommen (§ B1 Ziffer 2) 
besteht jedoch nur bei Einbruchdiebstahl und Raub.

4 Juwelier und Kürschner

 Für Sachen, die einem Juwelier oder Kürschner zur Schätzung, 
Reparatur, Umarbeitung, Aufbewahrung oder zu ähnlichen Zwe-
cken übergeben wurden, besteht ebenfalls Versicherungsschutz.

5 Zweitwohnung

 Für Sachen in Zweitwohnungen besteht Versicherungsschutz 
gemäß § B4 Ziffer 1 d) und § B5 nur, solange die Zweitwoh-
nung bewohnt ist.

6 Hotels, Beherbergungsbetriebe, Ferienwohnungen und -häuser

 Für Juwelen und Schmucksachen besteht in Hotels und anderen 
Beherbergungsbetrieben, sowie gemieteten Ferienwohnungen 
und -häusern, während der Versicherungsnehmer oder eine 
Person gemäß § B4 Ziffer 1 dort vorübergehend wohnt, auch 
Versicherungsschutz, solange diese Sachen

 a) in Depot-Aufbewahrung gegeben sind,

 b) in Zimmersafes oder ähnlichen Behältnissen aufbewahrt 
werden, und zwar bis zur Entschädigungsgrenze gemäß 
§ B5 Ziffer 1 a).

7 Aufbewahrung im Kreditinstitut

 Juwelen und Schmucksachen im Banktresor/Bankschließfach 
gelten mitversichert, sofern hierfür Versicherungsschutz bean-
tragt wurde und die versicherten Sachen im Versicherungsver-
trag unter Angabe der Versicherungssumme sowie des Namens 
des Kreditinstitutes aufgeführt wurden. Das Tragerisiko für Sa-
chen im Banktresor/Bankschließfach gilt nicht versichert. 

8 Passagierschiffe

 Die Bestimmungen gemäß § B4 Ziffer 6 gelten entsprechend  
auch für Reisen mit Passagierschiffen.

§ B5 Entschädigungsgrenzen

1 Entschädigungsgrenzen in festen Gebäuden

 Für Schäden gemäß § B4 Ziffer 1 d) (Versicherungsschutz in 
einem festen Gebäude) an Juwelen und Schmucksachen und § 
B4 Ziffer 3 an ungefassten Perlen und Edelsteinen sowie Edel-
metallen gemünzt oder in Barren – ausgenommen bei Raub 
– ist, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist, die 
Entschädigung je Versicherungsfall begrenzt auf

 a) 20.000 EUR für Sachen, die nicht gemäß § B5 Ziffer 1 b) bis 
f) aufbewahrt werden;

 b) 40.000 EUR für Sachen in einem mehrwandigen Stahl-
schrank der VDMA-Klasse B (Mindestgewicht 200 kg) oder 
in einem mehrwandigen Stahlschrank der VdS-Klasse N 
(mit fachgerechter Verankerung);

  Die Schränke müssen leichten Schutz gegen Angriffe mit 
einfachen Einbruchwerkzeugen, jedoch keinen Schutz ge-
gen Schneidbrenner, aber Schutz gegen leichte Brände bie-
ten (Sicherheitsstufe B des VDMA-Einheitsblattes 24990);

 c) 65.000 EUR für Sachen in einem mehrwandigen Wertschutz-
schrank der VdS-Klasse I (mit fachgerechter Verankerung);

 d) 100.000 EUR für Sachen in einem mehrwandigen Wert-
schutzschrank der VdS-Klasse II (mit fachgerechter Veran-
kerung) oder in einem mehrwandigen Wertschutzschrank 
der VDMA-Klasse C nach RAL-RG 626/2 (Mindestgewicht 
200 kg);

 e) 200.000 EUR für Sachen in einem Panzergeldschrank der 
VdS-Klasse III (mit fachgerechter Verankerung) oder in 
einem Panzergeldschrank der VDMA-Klasse D 1 nach RAL-
RG 626/1 oder D 10 nach RAL-RG 626/10 (Mindestgewicht 
200 kg);

 f) 400.000 EUR für Sachen in einem Panzergeldschrank der 
VdS-Klasse IV (mit fachgerechter Verankerung) oder in 
einem Panzergeldschrank der VDMA-Klasse D 2 nach RAL-
RG 626/2 oder D 20 nach RAL-RG 626/20 (Mindestgewicht 
200 kg).

2 Mehrere gleichartige Behältnisse

 Sind mehrere gleichartige Behältnisse gemäß § B5 Ziffer 1 b) 
bis f) vorhanden, so erhöht sich die Entschädigungsgrenze 
maximal auf das Doppelte des Betrages, der für das einzelne 
Behältnis als Entschädigungsgrenze genannt ist.

3 Einbruchmeldeanlage

 Die Entschädigungsgrenzen gemäß § B5 Ziffer 1 b) bis f) und 
Ziffer 2 verdoppeln sich, soweit die Behältnisse durch eine von 
der VdS Schadenverhütungs GmbH anerkannte Einbruchmel-
deanlage mit Aufschaltung zu einem VdS anerkannten Wach- 
und Sicherheitsunternehmen überwacht werden.

4 Anderweitige Behältnisse 

 Behältnisse, die nicht alle gemäß § B5 Ziffer 1 genannten Vo-
raussetzungen aufweisen, stehen demjenigen Behältnis gleich, 
dessen Sicherheitsmerkmalen sie entsprechen.

5 Kreditinstitut

 Bei Aufbewahrung von versicherten Sachen im Tresor/Bank-
schließfach eines Kreditinstitutes gelten die Bestimmungen und 
Entschädigungsgrenzen des § B5 Ziffer 1 bis 3 nicht.

6 Pelzsachen in festen Gebäuden

 Für Schäden gemäß § B4 Ziffer 1 d)  an Pelzsachen ist die Ent-
schädigung mit 50.000 EUR begrenzt, soweit die Räumlich-
keiten, in denen sich die Pelzsachen befinden, nicht durch eine 
Einbruchmeldeanlage gemäß § B5 Ziffer 3 überwacht werden.

7 Kofferraum eines Personenkraftfahrzeuges 

 Für Schäden gemäß § B4 Ziffer 1 c) (verschlossener Kofferraum) an 
Juwelen, Schmuck und Pelzsachen durch Abhandenkommen ist 
die Entschädigung je Versicherungsfall auf 10.000 EUR begrenzt.

8 Gemeinsame Entschädigungsgrenzen

 Sofern über diesen Versicherungsvertrag versicherte Sachen 
gemäß § B1 [Juwelen, Schmuck und Pelzsachen] und § C1 
[Kunstgegenstände und Sammlungen] gemeinsam versichert 
werden, stehen die § B5 und § C5 Ziffer 1a) bis f) genannten 
Entschädigungsgrenzen für beide Vertragsteile und für alle über 
den Vertrag versicherten Sachen nur einmal zur Verfügung.

§ B6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

 1 Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens 

 a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Um-
ständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 
Versicherers macht.

 b) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen unmit-
telbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder 
in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der 
Versicherer Kostenersatz nur, wenn diese Kosten bei einer 
nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände ver-
hältnismäßig und erfolgreich waren oder die Kosten auf 
Weisung des Versicherers erfolgten.

 c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) und b) entspre-
chend kürzen.

 d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme; 
dies gilt jedoch nicht, soweit Kosten auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind.

 e) Nicht versichert sind Kosten für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im 
öffentlichen Interesse erbracht werden. 

 f) Der Versicherer hat den für die Kosten erforderlichen Betrag 
auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

 a) Der Versicherer ersetzt bis maximal zur Versicherungssum-
me die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von 
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen 
nach geboten waren.
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  Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, 
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder 
vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann 
er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 

§ B7 Selbstbeteiligung

 Der bei Schäden durch Verlieren errechnete ersatzpflichtige 
Entschädigungsbetrag wird je Versicherungsfall um 20 % ge-
kürzt.

§ B8 Versicherungswert

 Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungspreis (Neuwert).

 Ist der sich insbesondere aus Alter, Abnutzung und Gebrauch 
ergebender Zeitwert einer Sache niedriger als 50 % des Wie-
derbeschaffungspreises (Neuwert), so ist der Versicherungswert 
nur der Zeitwert.

§ B9 Entschädigungsberechnung, Versicherungs-
summe, Unterversicherung 

1 Entschädigungsberechnung

 Vorbehaltlich der Entschädigungsgrenzen gemäß § B 5 werden 
– unter Anrechnung etwaiger Restwerte – ersetzt

 a) für abhanden gekommene oder zerstörte Sachen der Versi-
cherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles;

 b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Kosten einer 
fachmännischen Reparatur zuzüglich einer etwa durch den 
Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparaturen 
nicht auszugleichenden Wertminderung; ist Versicherungs-
wert der Zeitwert, so werden die Reparaturkosten gekürzt, 
soweit durch die Reparatur der Versicherungswert gegen-
über der Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles erhöht 
wird.

2 Paarweise getragene Schmucksachen

 Bei paarweise zu tragenden Schmucksachen sind die Kosten 
der Wiederherstellung des Paares oder eines Paares gleicher 
Art und Güte maßgebend. Bei sonstigen zusammengehörigen 
Schmucksachen bleibt dagegen der durch Schäden an Einzel-
stücken verursachte Minderwert anderer Stücke unberücksich-
tigt.

3 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Ver-
sicherungsnehmer im einzelnen vereinbarte Betrag, der den 
Versicherungswerten (§ B 8) entsprechen soll.

4 Unterversicherung

 a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unter-
versicherung), so wird die Entschädigung (siehe Ziffer 1) 
in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

  Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Ver-
sicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

  Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter Kosten 
nach § B6 Ziffer 1 und Ziffer 2.

 b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen ver-
einbart sind, so ist a) auf jede einzelne Position anzuwen-
den.

§ B10 Vorsorgeversicherung

1 Vorsorgeversicherung

 a) Eine im Versicherungsvertrag vereinbarte Vorsorgeversi-
cherungssumme gilt für Wertsteigerungen versicherter 
Sachen sowie für neu angeschaffte Gegenstände während 
des Versicherungsjahres. Spätestens zur Hauptfälligkeit des 
Vertrages sind neu hinzugekommene Gegenstände dem 
Versicherer zu melden, ansonsten entfällt hierfür der Versi-
cherungsschutz.

 b) Die Vorsorgeversicherungssumme steht je Versicherungs-
jahr nur einmal zur Verfügung.

2 Unterversicherung

 Die Bestimmungen über Unterversicherung (siehe § B9 Ziffer 
4) bleiben unberührt.

3 Überversicherung

 Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme nach 
§ A14 Ziffer 1 [Allgemeiner Teil] bleibt unberührt.

§ B11 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1 Anzeigepflicht

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach 
Kenntniserlangung dem Vertragspartner unverzüglich in Text-
form anzuzeigen.

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung 
für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch 
auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei 
Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist 
eine für diese Sache gewährte Entschädigung zurückzugeben.

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sa-
che eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungs-
wertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer 
die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Ver-
sicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsneh-
mer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers 
auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das 
Wahlrecht auf den Versicherer über.

 b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so 
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und 
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so 
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen 
mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu 
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält 
der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4 Beschädigte Sachen

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der 
Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung 
in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder be-
halten, wenn die Sachen nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 bei ihm 
verbleiben.

5 Gleichstellung

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn 
der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz 
wieder zu verschaffen.

6 Übertragung der Rechte

 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte 
Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den 
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, 
die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

§ B12 Besondere Gefahrerhöhungen und Obliegen-
heiten zur Gefahrverhütung oder Gefahrver-
minderung (Sicherheitsvorschriften) 

1 Besondere Gefahrerhöhungen

 Eine Gefahrerhöhung (siehe § A3 [Allgemeiner Teil]) liegt für die 
Gefahr Einbruchdiebstahl insbesondere vor, wenn
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 a) an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt, oder 
an einem angrenzenden Gebäude Bauarbeiten durchge-
führt, Gerüste errichtet oder Seil- oder andere Aufzüge an-
gebracht werden;

 b) Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Ver-
sicherungsort angrenzen, dauernd oder vorübergehend 
nicht mehr benutzt werden.

2 Obliegenheiten zur Gefahrverhütung oder Gefahrverminde-
rung (Sicherheitsvorschriften)

 Der Versicherungsnehmer hat 

 a) alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungs-
vertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten.

  Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die zu-
ständige Behörde in Textform zugestimmt hat, beeinträch-
tigen die Entschädigungspflicht nicht;

 b) Schmucksachen durch einen Juwelier auf Haltbarkeit der 
Schnüre, Fassungen, Verschlüsse und Sicherungen hin 
prüfen und nötigenfalls reparieren zu lassen. Bei Vertrags-
abschluss darf seit der letzten Prüfung maximal ein Jahr 
vergangen sein. Dem Versicherer ist eine Bestätigung über 
die Prüfung oder Reparatur vorzulegen. 

  Während der Laufzeit der Versicherung hat der Versiche-
rungsnehmer mindestens alle 24 Monate die Haltbarkeit der 
Schnüre, Fassungen, Verschlüsse und Sicherungen von einem 
Juwelier hin prüfen und nötigenfalls reparieren zu lassen;

 c) Schmucksachen während des Tragens zu sichern;

 d) Pelzsachen an unbewachten Garderobenablagen gemäß § 
B4 Ziffer 2 a) ständig zu beobachten;

 e) für Schäden durch Einbruchdiebstahl 

  solange sich niemand in der Wohnung oder im Hotelzim-
mer aufhält, die Türen und alle sonstigen Öffnungen des 
Versicherungsortes stets ordnungsgemäß verschlossen zu 
halten und alle bei Antragstellung vorhandenen und alle 
zusätzlich vereinbarten Sicherungen voll gebrauchsfähig zu 
erhalten und zu betätigen. 

  Diese Obliegenheit findet keine Anwendung, soweit die 
Einhaltung dieser Obliegenheit dem Versicherungsnehmer 
oder seiner Repräsentanten bei objektiver Würdigung aller 
Umstände billigerweise nicht zugemutet werden kann;

 f) für Schäden durch Leitungswasser

 – alle wasserführenden Anlagen stets in ordnungsge-
mäßem Zustand zu erhalten; Störungen, Mängel oder 
Schäden an diesen Anlagen unverzüglich beseitigen zu 
lassen und notwendige Neubeschaffungen oder Ände-
rungen dieser Anlagen oder Maßnahmen gegen Frost 
unverzüglich durchzuführen;

 – während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Ge-
bäudeteile zu beheizen und dies genügend häufig zu 
kontrollieren, oder dort alle wasserführenden Anlagen 
und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten;

 – nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend 
häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden 
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten;

 – in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen min-
destens zwölf cm oder mindestens eine vereinbarte an-
dere Höhe über dem Fußboden zu lagern;

 g) sofern in den versicherten Räumlichkeiten eine Einbruch-
meldeanlage vorhanden ist,

 – die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des 
Herstellers zu bedienen und stets in voll gebrauchsfä-
higem Zustand zu erhalten;

 – die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, 
solange sich niemand in der versicherten Wohnung/
im versicherten Haus aufhält. Diese Obliegenheit findet 
keine Anwendung, soweit die Einhaltung dieser Oblie-
genheit dem Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten bei objektiver Würdigung aller Umstände bil-
ligerweise nicht zugemutet werden kann. Vertragliche 
Abweichungen bedürfen der Schriftform;

 – die Einbruchmeldeanlage durch eine Errichterfirma vier-
teljährlich inspizieren und jährlich warten zu lassen;

 – Störungen, Mängel oder Schäden unverzüglich durch 
eine Errichterfirma beseitigen zu lassen;

 – während jeder Störung oder Gebrauchsunfähigkeit der 
Einruchmeldeanlage die versicherten Räumlichkeiten 
durch eine Person über 18 Jahre beaufsichtigen zu las-
sen;

 – Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch ei-
ne Errichterfirma vornehmen und dabei ausschließlich 
Teile und Geräte des im Versicherungsvertrag genann-
ten Systems verwenden zu lassen;

 – dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Über-
prüfung der Einbruchmeldeanlage durch  den VdS 
Schadenverhütung GmbH zu gestatten;

 – bei Aufschaltung der EMA auf ein Wach- und Sicher-
heitsunternehmen Änderungen der vereinbarten Inter-
ventionsmaßnahmen dem Versicherer innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen mitzuteilen.

  Handelt es sich bei der vorhandenen Einbruchmeldeanla-
ge um eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage, sind die 
vorangenannten Maßnahmen durch eine VdS-anerkannte 
Errichterfirma oder einem VdS-anerkannten Wach- und Si-
cherheitsunternehmen vornehmen zu lassen.

3 Rechtsfolgen der Verletzung

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit nach Ziffer 2, so kann der Ver-
sicherer innerhalb eines Monats nachdem er von der Verlet-
zung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 

 b) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 2 arglistig oder  vorsätzlich 
verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

  Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Lei-
stung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. 

4 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Repräsentanten

 Bezüglich der Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Re-
präsentanten gelten die Bestimmungen des § A17 [Allgemeiner 
Teil]. 

§ B13 Veräußerung der versicherten Sache und deren 
Rechtsfolgen

1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

 a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer ver-
äußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüberganges an 
dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines 
Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden 
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

 b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, 
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

 c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2 Kündigungsrechte

 a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versiche-
rers von der Veräußerung ausgeübt wird.
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 b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kündigen.

  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines 
Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

 c)  Die Kündigung nach a) und b) muss in Schriftform erfol-
gen. 

 d) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräuße-
rer allein für die Zahlung des Beitrages.

3 Anzeigepflichten

 a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

 b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nach-
weist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag 
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

 c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt 
war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen müssen, oder 
wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er 
nicht gekündigt hat.
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§ C1 Versicherte Sachen und Gefahren

1 Versicherte Sachen

 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Kunstgegenstände und Sammlungen.

2 Versicherte Gefahren 

 a) Der Versicherer trägt mit Ausnahme der in § C2 genannten 
Ausschlüsse alle Gefahren, denen die versicherten Sachen 
während der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind. 

 b) Versicherungsschutz besteht gegen Abhandenkommen, 
Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen als Fol-
ge einer versicherten Gefahr.

§ C2 Ausschlüsse

1 Ausgeschlossen sind die Gefahren

 a) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse 
und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der 
feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus 
dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer 
dieser Gefahren ergeben; 

 b) von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen 
oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der 
Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonsti-
gen bürgerlichen Unruhen; 

 c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe 
von hoher Hand; 

 d) aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen 
als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar ohne 
Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen; 

 d) der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung.

2 Ausgeschlossen sind Schäden durch

 a) Frost, Hitze, Temperatur- und Druckschwankungen, Luft-
feuchtigkeit;

 b) die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versi-
cherten Gegenstände, Abnutzung und Verschleiß;

 c) Beschädigungen an Rahmen und Schutzverglasungen von 
gerahmten Bildern, es sei denn, dass diese Schäden als un-
mittelbare Folge von höherer Gewalt, eines Brandes, eines 
Blitzschlages, eines Einbruchdiebstahls oder Diebstahls, ei-
ner Explosion oder eines dem Transportmittel zugestoßenen 
Unfall vom Versicherungsnehmer nachgewiesen werden; 

 d) Schädlinge und Ungeziefer aller Art;

 e) die Bearbeitung, Reinigung, Reparatur und Restauration.

3 Beweis einer versicherten Gefahr oder Schadens

 Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser Gefahren oder 
Schäden nicht zu erbringen, so genügt für den Ausschluss der 
Haftung des Versicherers die überwiegende Wahrscheinlichkeit, 
dass der Schaden auf eine dieser Gefahren zurückzuführen ist.

§ C3 Geltungsbereich

 Die Versicherung gilt für Versicherungsnehmer mit Wohnsitz 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und zwar in der im 
Versicherungsvertrag näher bezeichneten, ständig bewohnten 
Wohnung des Versicherungsnehmers. Die Versicherung, sofern 
vereinbart, kann auch auf andere Orte oder auf Transporte aus-
gedehnt werden. (§ C4 Ziffer 2).

§ C4 Umfang des Versicherungsschutzes 

1 Kunstgegenstände und Sammlungen

 Versicherungsschutz besteht in der im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Wohnung des Versicherungsnehmers, sofern

 a) die versicherten Gegenstände in ihrer Bestimmung entspre-
chenden Weise aufbewahrt, aufgehängt oder aufgestellt 
werden;

 b) Versicherungsschutz gegen Abhandenkommen (§ C1 Ziffer 
2 b) besteht jedoch nur bei Einbruchdiebstahl und Raub;

 c) Für hochwertige, kleinformatige Sammlungen (z. B. Mün-
zen, Briefmarken, Uhren, Edelsteine und -metalle, Medail-
len etc.) gelten während der Aufbewahrung in den versi-
cherten Räumlichkeiten, für Schäden durch die Gefahren 
Einbruchdiebstahl und Raub, die Entschädigungsgrenzen 
gemäß § C5.

2 Aufbewahrung im Kreditinstitut

 Kunstgegenstände und Sammlungen im Banktresor/Bankschließ-
fach gelten mitversichert, sofern hierfür Versicherungsschutz be-
antragt wurde und die versicherten Sachen im Versicherungsver-
trag unter Angabe der Versicherungssumme sowie des Namens 
des Kreditinstitutes aufgeführt wurden. Das Transportrisiko für 
Sachen im Banktresor/Bankschließfach gilt nicht versichert. 

3 Andere Orte und Transporte

 Der Versicherungsschutz kann nach vorheriger Vereinbarung 
mit dem Versicherer ausgedehnt werden und zwar
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 a) auf andere Orte, wie Ausstellungen, Auktionen, Galerien, 
Museen und Restaurationswerkstätten und dergleichen;

 b) auf Transporte von der im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Wohnung/Haus des Versicherungsnehmers nach den 
in Ziffer 2 a) aufgeführten Orten und umgekehrt. Sofern 
der Versicherungsschutz für Transporte vereinbart wurde, 
gelten die Bestimmungen und Deklarationsvorschriften für 
Transporte gemäß § C14.

  Der Versicherungsschutz muss vom Versicherungsnehmer 
gegenüber dem Versicherer vor Risikobeginn angezeigt 
und vom Versicherer schriftlich bestätigt werden. Der Um-
fang der Versicherung sowie der Beitrag werden von Fall 
zu Fall vereinbart. Handelt es sich um einen generellen 
Einschluss, muss dieser im Versicherungsvertrag aufge-
nommen werden.

§ C5 Entschädigungsgrenze

1 Entschädigungsgrenze für Sammlungen von Münzen, Brief-
marken und Uhren

 Für Schäden gemäß § C4 Ziffer 1 b) an hochwertigen, klein-
formatigen Sammlungen (z. B. Münzen, Briefmarken, Uhren, 
Edelsteine und -metalle, Medaillen etc.) - ausgenommen Raub 
– ist, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist, die 
Entschädigung je Versicherungsfall begrenzt auf

 a) 20.000 EUR für Sachen, die nicht gemäß § C5 Ziffer 1 b) bis 
f) aufbewahrt werden;

 b) 40.000 EUR für Sachen in einem mehrwandigen Stahl-
schrank der VDMA-Klasse B (Mindestgewicht 200 kg) oder 
in einem mehrwandigen Stahlschrank der VdS-Klasse N 
(mit fachgerechter Verankerung);

  Die Schränke müssen leichten Schutz gegen Angriffe mit 
einfachen Einbruchwerkzeugen, jedoch keinen Schutz ge-
gen Schneidbrenner, aber Schutz gegen leichte Brände bie-
ten (Sicherheitsstufe B des VDMA-Einheitsblattes 24990);

 c) 65.000 EUR für Sachen in einem mehrwandigen Wertschutz-
schrank der VdS-Klasse I (mit fachgerechter Verankerung);

 d) 100.000 EUR für Sachen in einem mehrwandigen Wert-
schutzschrank der VdS-Klasse II (mit fachgerechter Veran-
kerung) oder in einem mehrwandigen Wertschutzschrank 
der VDMA-Klasse C nach RAL-RG 626/2 (Mindestgewicht 
200 kg);

 e) 200.000 EUR für Sachen in einem Panzergeldschrank der 
VdS-Klasse III (mit fachgerechter Verankerung) oder in 
einem Panzergeldschrank der VDMA-Klasse D 1 nach RAL-
RG 626/1 oder D 10 nach RAL-RG 626/10 (Mindestgewicht 
200 kg);

 f) 400.000 EUR für Sachen in einem Panzergeldschrank der 
VdS-Klasse IV (mit fachgerechter Verankerung) oder in einem 
Panzergeldschrank der VDMA-Klasse D 2 nach RAL-RG 626/2 
oder D 20 nach RAL-RG 626/20 (Mindestgewicht 200 kg).

2 Mehrere gleichartige Behältnisse

 Sind mehrere gleichartige Behältnisse gemäß § C5 Ziffer 1 b) 
bis f) vorhanden, so erhöht sich die Entschädigungsgrenze 
maximal auf das Doppelte des Betrages, der für das einzelne 
Behältnis als Entschädigungsgrenze genannt ist.

3 Einbruchmeldeanlage

 Die Entschädigungsgrenzen gemäß § C5 Ziffern 1 b) bis f) und 
Ziffer 2 verdoppeln sich, soweit die Behältnisse durch eine von 
der VdS Schadenverhütungs GmbH anerkannte Einbruchmelde-
anlage mit Aufschaltung zu einem VdS anerkannten Wach- und 
Sicherheitsunternehmen überwacht werden.

4 Anderweitige Behältnisse 

 Behältnisse, die nicht alle gemäß § B5 Ziffer 1 genannten Vo-
raussetzungen aufweisen, stehen demjenigen Behältnis gleich, 
dessen Sicherheitsmerkmalen sie entsprechen.

5 Kreditinstitut

 Bei Aufbewahrung von versicherten Sachen im Tresor/Bank-
schließfach eines Kreditinstitutes gelten die Bestimmungen und 
Entschädigungsgrenzen des § C5 Ziffer 1 bis 3 nicht.

8 Gemeinsame Entschädigungsgrenzen

 Sofern über diesen Versicherungsvertrag versicherte Sachen 
gemäß § B1 [Juwelen, Schmuck und Pelzsachen] und § C1 
[Kunstgegenstände und Sammlungen] gemeinsam versichert 
werden, stehen die in § B5 und § C5 Ziffer 1 a) bis f) genannten 
Entschädigungsgrenzen für beide Vertragsteile und für alle über 
den Vertrag versicherten Sachen nur einmal zur Verfügung.

§ C6 Versicherte und nicht versicherte Kosten

1 Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens 

 a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Um-
ständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 
Versicherers macht.

 b) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen unmit-
telbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder 
in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der 
Versicherer Kostenersatz nur, wenn diese Kosten bei einer 
nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände ver-
hältnismäßig und erfolgreich waren oder die Kosten auf 
Weisung des Versicherers erfolgten.

 c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) und b) entspre-
chend kürzen.

 d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme; 
dies gilt jedoch nicht, soweit Kosten auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind.

 e) Nicht versichert sind Kosten für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im 
öffentlichen Interesse erbracht werden. 

 f) Der Versicherer hat den für die Kosten erforderlichen Betrag 
auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

 a) Der Versicherer ersetzt bis maximal zur Versicherungssum-
me die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von 
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen 
nach geboten waren.

  Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, 
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder 
vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kür-
zen. 

§ C7 Selbstbeteiligung

 Der bei Schäden durch Zerstörung oder Beschädigung von zer-
brechlichen Gegenständen (wie z. B. Porzellan, Ton, Glas, Ke-
ramik etc.) errechnete ersatzpflichtige Entschädigungsbetrag 
wird je Versicherungsfall um 20 % gekürzt.

§ C8 Versicherungswert

 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entspre-
chen.

 Als Versicherungswert gilt der gemeine Handelswert und in des-
sen Ermangelung der gemeine Wert, den die Gegenstände zum 
Zeitpunkt des Beginns der Versicherung haben.

 Der gemeine Handelswert ist der Marktwert abzüglich ersparter 
Kosten. Der Marktwert ist der Durchschnittspreis des versicher-
ten Gegenstandes am jeweils relevanten Markt. Der gemeine 
Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufs-
preis des versicherten Gegenstandes.

 Sofern die Werte nicht gemeinsam vom Versicherungsnehmer 
und Versicherer festgelegt werden (vereinbarter Wert), sondern 
die vom Versicherungsnehmer angegebenen Werte zugrunde 
gelegt werden (deklarierter Wert), hat der Anspruchsberechtigte 
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im Schadenfall den wirklichen Wert der beschädigten oder ab-
handengekommenen Gegenstände nachzuweisen.

§ C9 Entschädigungsberechnung, Versicherungssum-
me, Unterversicherung

1 Entschädigungsberechnung

 Vorbehaltlich der Entschädigungsgrenzen gemäß § C5 werden 
– unter Anrechnung etwaiger Restwerte – ersetzt

 a) für abhandengekommene oder zerstörte Sachen der Ver-
sicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles (Gesundwert);

 b) bei Beschädigung leistet der Versicherer nach seiner Wahl 
unter angemessener Berücksichtigung der Belange des Ver-
sicherungsnehmers Ersatz durch Zahlung

 – entweder des Gesundwertes gegen Übernahme der 
beschädigten versicherten Gegenstände,

 oder

 – des Unterschieds zwischen Gesund- und Krankwert,

 oder

 – der Kosten der vom Versicherer veranlassten Wiederher-
stellung und Zahlung des Unterschieds zwischen Ge-
sundwert und Wert des wiederhergestellten versicherten 
Gegenstandes (Wertminderung), insgesamt jedoch nicht 
mehr als den Betrag zwischen Gesund- und Krankwert.

 Gesundwert ist der Wert, den die versicherten Gegenstände 
zurzeit und am Ort der Schadenfeststellung in unbeschädigtem 
Zustand haben.

 Krankwert ist der Wert, den die versicherten Gegenstände zurzeit und 
am Ort der Schadenfeststellung im beschädigten Zustand haben.

 Bei Schäden an einem Gegenstand, der Teil einer Gesamtheit ist 
(z. B. Paar, Garnitur oder Gegenstände, die zur gemeinsamen 
Verwendung bestimmt sind), ersetzt der Versicherer nur den 
wirklichen Wert des vom Schaden betroffenen Gegenstandes 
unter Berücksichtigung des vom Sachverständigen ermittelten 
höchstmöglichen Wertes des Gegenstandes in seiner Eigen-
schaft als Teil der Gesamtheit.

3 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Ver-
sicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der den 
Versicherungswerten (§ C8) entsprechen soll.

4 Unterversicherung

 a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unter-
versicherung), so wird die Entschädigung (siehe Ziffer 1) 
in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

  Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Ver-
sicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

  Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter Kosten 
nach § C6 Ziffer 1 und Ziffer 2.

 b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen ver-
einbart sind, so ist a) auf jede einzelne Position anzuwenden.

§ C10 Vorsorgeversicherung

1 Vorsorgeversicherung

 a) Eine im Versicherungsvertrag vereinbarte Vorsorgeversi-
cherungssumme gilt für Wertsteigerungen versicherter 
Sachen sowie für neu angeschaffte Gegenstände während 
des Versicherungsjahres. Spätestens zur Hauptfälligkeit des 
Vertrages sind neu hinzugekommene Gegenstände zu mel-
den, ansonsten entfällt hierfür der Versicherungsschutz.

 b) Die Vorsorgeversicherungssumme steht je Versicherungs-
jahr nur einmal zur Verfügung.

2 Unterversicherung

 Die Bestimmungen über Unterversicherung (siehe § C9 Ziffer 
4) bleiben unberührt.

3 Überversicherung

 Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme nach 
§ A14 Ziffer 1 [Allgemeiner Teil] bleibt unberührt.

§ C11 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1 Anzeigepflicht

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so 
hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach 
Kenntniserlangung dem Vertragspartner unverzüglich in Text-
form anzuzeigen.

2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädi-
gung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den 
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb 
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. An-
dernfalls ist eine für diese Sache gewährte Entschädigung zu-
rückzugeben.

3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sa-
che eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungs-
wertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer 
die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Ver-
sicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsneh-
mer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers 
auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das 
Wahlrecht auf den Versicherer über.

 b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so 
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und 
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht 
bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Ein-
vernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend 
verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Ver-
kaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der 
von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung 
entspricht.

4 Beschädigte Sachen

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der 
Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung 
in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder be-
halten, wenn die Sachen nach Ziffer 2 oder Ziffer 3 bei ihm 
verbleiben.

5 Gleichstellung

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn 
der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz 
wieder zu verschaffen.

6 Übertragung der Rechte

 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte 
Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den 
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, 
die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

§ C12 Besondere Gefahrerhöhung und Obliegenheiten 
zur Gefahrverhütung oder Gefahrverminderung 
(Sicherheitsvorschriften)

1 Besondere Gefahrerhöhungen

 Eine Gefahrerhöhung (siehe § A3 [Allgemeiner Teil]) liegt für die 
Gefahr Einbruchdiebstahl insbesondere vor, wenn

 a) an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt, oder 
an einem angrenzenden Gebäude Bauarbeiten durchge-
führt, Gerüste errichtet oder Seil- oder andere Aufzüge an-
gebracht werden;
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 b) Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Ver-
sicherungsort angrenzen, dauernd oder vorübergehend 
nicht mehr benutzt werden.

2 Obliegenheiten zur Gefahrverhütung oder Gefahrverminde-
rung (Sicherheitsvorschriften)

 Der Versicherungsnehmer hat 

 a) alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungs-
vertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten.

  Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die zu-
ständige Behörde in Textform zugestimmt hat, beeinträch-
tigen die Entschädigungspflicht nicht;

 b) über die versicherten Sachen Verzeichnisse zu führen und 
diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vo-
raussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen 
können;

 c) bei Kunstgegenständen, diese ihrer Bestimmung ord-
nungsgemäß zu behandeln, aufzubewahren und/oder zu 
befestigen (z. B. Wandmontage bei Gemälden etc.);

 d) bei Sammlungen, diese ihrer Bestimmung ordnungsgemäß 
zu behandeln und aufzubewahren;

 e) bei Transporten (§ C4 Ziffer 2 b) die Bestimmungen und De-
klarationsvorschriften für Transporte (§ C14) einzuhalten;

 f) für Schäden durch Einbruchdiebstahl 

 – solange sich niemand in der Wohnung oder dem Haus 
aufhält, die Türen und alle sonstigen Öffnungen des 
Versicherungsortes stets ordnungsgemäß verschlossen 
zu halten und alle bei Antragstellung vorhandenen 
und alle zusätzlich vereinbarten Sicherungen voll ge-
brauchsfähig zu erhalten und zu betätigen.

  Diese Obliegenheit findet keine Anwendung, soweit 
die Einhaltung dieser Obliegenheit dem Versicherungs-
nehmer oder seiner Repräsentanten bei objektiver Wür-
digung aller Umstände billigerweise nicht zugemutet 
werden kann;

 g) für Schäden durch Leitungswasser

 – alle wasserführenden Anlagen stets in ordnungsge-
mäßem Zustand zu erhalten; Störungen, Mängel oder 
Schäden an diesen Anlagen unverzüglich beseitigen zu 
lassen und notwendige Neubeschaffungen oder Ände-
rungen dieser Anlagen oder Maßnahmen gegen Frost 
unverzüglich durchzuführen;

 – während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Ge-
bäudeteile zu beheizen und dies genügend häufig zu 
kontrollieren, oder dort alle wasserführenden Anlagen 
und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten;

 – nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend 
häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden 
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten;

 – in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen min-
destens zwölf cm oder mindestens eine vereinbarte an-
dere Höhe über dem Fußboden zu lagern;

 h) sofern in den versicherten Räumlichkeiten eine Einbruch-
meldeanlage vorhanden ist,

 – die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des 
Herstellers zu bedienen und stets in voll gebrauchsfä-
higem Zustand zu erhalten;

 – die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, 
solange die Arbeit in dem Betrieb ruht; vertragliche 
Abweichungen bedürfen der Schriftform;

 – die Einbruchmeldeanlage durch eine Errichterfirma vier-
teljährlich inspizieren und jährlich warten zu lassen;

 – Störungen, Mängel oder Schäden unverzüglich durch 
eine Errichterfirma beseitigen zu lassen;

 – während jeder Störung oder Gebrauchsunfähigkeit der 
Einruchmeldeanlage die versicherten Räumlichkeiten 

durch eine Person über 18 Jahre beaufsichtigen zu las-
sen;

 – Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch ei-
ne Errichterfirma vornehmen und dabei ausschließlich 
Teile und Geräte des im Versicherungsvertrag genann-
ten Systems verwenden zu lassen;

 – dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Über-
prüfung der Einbruchmeldeanlage durch  den VdS 
Schadenverhütung GmbH zu gestatten;

 – bei Aufschaltung der EMA auf ein Wach- und Sicher-
heitsunternehmen Änderungen der vereinbarten Inter-
ventionsmaßnahmen dem Versicherer innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen mitzuteilen.

  Handelt es sich bei der vorhandenen Einbruchmeldeanla-
ge um eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage, sind 
die vorangenannten Maßnahmen durch eine VdS-aner-
kannte Errichterfirma oder einem VdS-anerkannten Wach- 
und Sicherheitsunternehmen vornehmen zu lassen.

3 Rechtsfolgen der Verletzung

 a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit nach Ziffer 2, so kann der Versi-
cherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verlet-
zung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

  Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

 b) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 2 arglistig oder vorsätz-
lich verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegen-
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen.

  Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Lei-
stung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. 

4 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Repräsentanten

 Bezüglich der Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Re-
präsentanten gelten die Bestimmungen des § A17 [Allgemeiner 
Teil]. 

§ C13 Veräußerung der versicherten Sachen und deren 
Rechtsfolgen

1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

 a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer ver-
äußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüberganges an 
dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines 
Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden 
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

 b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, 
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

 c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2 Kündigungsrechte

 a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versiche-
rers von der Veräußerung ausgeübt wird.

 b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kündigen.

  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
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Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines 
Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

 c)  Die Kündigung nach a) und b) muss in Schriftform erfolgen. 

 d) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräuße-
rer allein für die Zahlung des Beitrages.

3 Anzeigepflichten

 a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.

 b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nach-
weist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag 
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

 c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt be-
kannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, 
oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war 
und er nicht gekündigt hat.

§ C14 Bestimmungen und Deklarationsvorschriften für 
Transporte

1 Verpackung und Ladungssicherung

 a) Die versicherten Objekte müssen bei jedem Transport im 
Hinblick auf ihre Beschaffenheit beanspruchungsgerecht 
und konservatorisch angemessen verpackt werden. Dies ist 
in der Regel der Fall, wenn folgende Sicherheitsanforde-
rungen erfüllt sind:

 – Frisch gefirnisste oder atelierfrische Gemälde dürfen 
erst nach Ablauf einer ausreichenden Trocknungszeit 
nach Fertigstellung transportiert werden.

 – Bei allen unter Glas gerahmten Objekten müssen die 
Glasscheiben mit Spezialfolien oder anderen geeig-
neten Klebestreifen vertikal und horizontal verklebt 
sein. Bei allen anderen Gemälden ist die Maloberfläche 
mit säurefreiem, farbneutralem Seidenpapier zu schüt-
zen. Das gesamte Objekt ist in Luftpolsterfolie oder in 
stabile Kartonagen zu verpacken.

 – Ist das Gemälde und/oder der Rahmen besonders emp-
findlich, muss ein Transportrahmen oder stabile Karto-
nage verwendet werden.

 – Handzeichnungen, Druckgraphiken oder andere Arbei-
ten auf Papier sind grundsätzlich auszurahmen, sofern 
dies ohne Gefahr für den Bildträger geschehen kann, 
und sie sind in säurefreiem, neutralem Seidenpapier zu 
verpacken.

  Das Objekt ist zwischen knicksichere Kartons zu legen. 
Klebestreifen dürfen nicht verwendet werden.

  Ist die Ausrahmung nicht möglich, muss das Glas wie 
unter a) zweite Aufzählung genannt gesichert werden; 
darüber hinaus sind Ecken und Kanten mit Eckschonern 
oder Polstern vor Beschädigung zu schützen.

 – Objekte aus bruchempfindlichen Materialien sind in 
druck- und stoßsichere Transportbehältnisse aus Holz 
oder Schwerwellpappe zu verpacken. Hohlräume in 
Transportbehältnissen sind mit geeignetem Polsterma-
terial, nicht jedoch mit Hartschaumchips oder Papier-
knäueln, auszufüllen.

 – Skulpturen sollen soweit wie möglich zerlegt und die 
Einzelteile gesondert verpackt werden.

 – Objekte mit hochempfindlichen Oberflächen bzw. Pati-
na (insbesondere Acryl, polierte Bronzen o. ä.) müssen 
sorgfältig gegen Scheuern, Schrammen und Kratzen 
durch konservatorisch angemessene Spezialverpackun-
gen geschützt werden, die der Empfindlichkeit der Ob-
jekte Rechnung tragen.

 – Die verpackten Objekte sind im Transportmittel ausrei-
chend gegen Bewegung (Verschub, Rutschen und Rol-
len) durch Bindegurte und/oder Polsterungen, Kissen zu 

sichern. Gemälde – auch solche mit Schutzgläsern – sind 
vertikal zu transportieren. Sofern es sich um Gemälde mit 
abblätternder Malschicht, Pastelle, Kreide- oder Kohle-
zeichnungen handelt, sind diese ausschließlich horizon-
tal mit der Oberfläche nach oben zu transportieren.

 b) Alle Transportbehälter sind mit folgenden Hinweisen deut-
lich zu kennzeichnen:

 – Inhalt, jedoch ohne Angabe des Wertes

 – Vorder- und Rückseite

 – oben/unten

 – nicht stürzen

 – vor Nässe schützen

 – Schwerpunktangabe bei kippgefährdeten Objekten 
„Fragile, handle with care“

 – Gewichtsangabe bei Objekten über 100 kg.

 c) Bei temperatur- und druckempfindlichen Objekten (z. B. 
Gemälde) muss im Frachtbrief und auf der Verpackung 
ausdrücklich auf deren Schadenanfälligkeit hingewiesen 
werden.

 d) Kann die vom Versicherer vorgeschriebene Verpackung der 
Objekte nicht gewährleistet werden, muss die Verpackung 
vor Transportantritt mit dem Versicherer abgestimmt wer-
den.

2 Beförderungsbestimmungen und Deklarationsvorschriften

 a) Transportmittel

 – Bei Transporten im Gewahrsam des Versicherungsneh-
mers oder einer von ihm beauftragten Person dürfen 
die Objekte nur in geschlossenen Pkw oder Kasten-
wagen, nicht jedoch in Anhängern oder Kfz mit Plane 
transportiert werden.

 – Bei Lufttransporten sind die versicherten Objekte im 
Frachtbrief genau zu bezeichnen und mit mindestens 
1.000 EUR je kg Bruttogewicht zu deklarieren, es sei 
denn, dass

 – die versicherten Objekte als Kabinengepäck vom 
Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragten 
mitgeführt werden;

 – der Versicherungswert niedriger als 1.000 EUR je kg 
Bruttogewicht liegt;

 – die versicherten Objekte auf dem Flughafengelände 
bis zur Einladung in das Flugzeug und nach Ausla-
dung aus dem  Flugzeug durchgehend von einem 
Beauftragten des Versicherungsnehmers begleitet 
werden.

 – Transporte mit Eisenbahn, Schiff, Post oder privaten 
Paketdiensten sind nicht Gegestand der Versicherung, 
es sei denn, dass der Versicherer vor Transportbeginn 
andere Vereinbarungen schriftlich akzeptiert hat.

 – Sofern Transporte von Speditionen oder Frachtführern 
durchgeführt werden, muss es sich hierbei um ausge-
wiesene Kunstfachspeditionen oder kunstfachkundige 
Frachtführer handeln, welche die nötige fachliche Kom-
petenz hinsichtlich der Behandlung der zu transportie-
renden und zu lagernden Objekte besitzen.

 – Kann im Ausnahmefall keine Kunsfachspedition oder 
kein kunstfachkundiger Frachführer beauftragt werden, 
hat der Versicherungsnehmer bei der Auswahl der mit 
dem Transport betrauten Personen darauf zu achten 
und besonders darauf hinzuwirken, dass diese Personen 
den Auftrag mit der im Kunsthandel sorgfältigen und 
zuverlässigen Art und Weise ausführen.

 b) Begleittransporte

  Bei einem Versicherungswert von mehr als 250.000 EUR 
sind die Gegenstände mit zwei Begleitern zu befördern. Die 
Begleiter müssen die Gegenstände unter ständiger Aufsicht 
bei sich behalten.

 – Bei der Beförderung in Kraftfahrzeugen muss außer 
dem Fahrer eine weitere Person an dem Transport 
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teilnehmen und mindestens eine der Begleitpersonen 
(Fahrer oder Mitfahrer) den Transport ständig bewa-
chen.

 – Bei einem Versicherungswert von mehr als 250.000 EUR 
gilt der vorangenannte Punkt mit der Maßgabe, dass 
außer dem Fahrer zwei Personen vorhanden sein müs-
sen und dass mindestens zwei der Begleitpersonen den 
Transport ständig bewachen.

 – Wird das Kraftfahrzeug außerhalb des Wohnortes des 
Versicherungsnehmers in einer durch Sicherheitsschloss 
abgeschlossenen voll ummauerten Einzelgarage abge-
stellt, so entfällt das Erfordernis der Bewachung nach 
den beiden vorstehenden Absätzen, wenn der Wert 
100.000 EUR insgesamt nicht übersteigt.

 – Begleittransporte mit einem Versicherungswert über 
500.000 Mio. EUR sind mit dem Versicherer vorher ab-
zustimmen.

3 Leistungsfreiheit 

 Bei Verletzung der vorangenannten Bestimmungen und Dekla-
rationsvorschriften für Transporte gilt § C12 Ziffer 3 und 4.

4 Beginn und Ende der Versicherung

 Die Regelung über Beginn und Ende der Versicherung in den 
sonstigen dem Versicherungsvertrag zu Grunde liegenden ge-
druckten Versicherungsbedingungen gilt mit der Maßgabe, dass 
die Versicherung frühestens beginnt, wenn die Gegenstände 
verpackt sind, und spätestens endet, wenn mit dem Auspacken 
begonnen wird. Diese Bestimmung entfällt, wenn eine Verpa-
ckung gemäß Ziffer 1 a) und b) nicht erforderlich ist.
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Identität des Versicherers

Name: AachenMünchener Versicherung AG
Anschrift: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen
Handelsregister: Registergericht Aachen – HR B 1043
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dietmar Meister

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

AachenMünchener Versicherung AG
AachenMünchener-Platz 1
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Michael Westkamp, Vorsitzender; 
Johannes Booms, Peter Heise, Ulrich Rieger 

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die AachenMünchener Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen Ver-
sicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen, die in den 
entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen enthalten sind. 

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In unseren Produktinformationsblättern haben wir Sie bereits näher 
über Art und Umfang der jeweiligen Versicherung informiert. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag für 
diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich aller 
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der 
im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich). Ist 
die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, sorgen Sie 
bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als ers-
ter Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten 
die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen 
als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung 
fällig wird.

Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei vier-
teljährlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %.

Monatliche Zahlung setzt eine zu unseren Gunsten erteilte Einzugs-
ermächtigung voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, 
gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschließlich der im 
Antrag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklä-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist 
können wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht 
finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch ei-
nen Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit von 
mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten 
oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Schriftform zu-
gegangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

• im Versicherungsfall 

• bei Eigentumswechsel

• bei Obliegenheitsverletzung

Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsverhält-
nis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Verwendete Sprache 

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombuds-
mann e. V. Sie können deshalb innerhalb von acht Wochen nach 
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Erhalt unserer Nachricht das kostenlose, außergerichtliche Streit-
schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de.

Aufsichtsbehörde

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Ver si-
cherungs angelegenheiten kümmern. Kommt es aber doch einmal 

zu Meinungsverschiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde 
an die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versiche-
rungen – Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

richten.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt.
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Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 

elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 

Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 

auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-

schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die früheren manuel-

len Verfah ren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten 

zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung  zulässig, 

wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 

wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-

verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-

bestimmung eines Vertragsver hältnisses oder vertragsähnlichen 

Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur  Wahrung be-

rechtigter Inte ressen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein 

Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse 

des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 

überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-

wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 

Daten verarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilli-

gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 

über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-

doch —  außer in der Lebens- und Unfallversicherung — schon mit 

Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Wider-

ruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. 

Wird die Einwilli gungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise 

ge strichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz 

Wider ruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung 

kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten ge-

setzlich zuläs sigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, 

erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim 

Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 

des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, 

Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im 

Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.

Beispiele für Datenverarbeitung und -nutzung

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 

Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

 Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 

sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 

Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 

Kundennum mer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versi-

cherungsdauer, Bei trag, Bankverbindung sowie erforderlichen-

falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-

verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem 

Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 

ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten 

Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk-

statt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebens-

versicherung den Auszahlungsbetrag (Lei stungsdaten).

2 Datenübermittlung an Rückversicherer

 Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 

stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 

achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken 

an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer 

benötigen ebenfalls ent sprechende versicherungstechnische 

 Angaben von uns, wie Versiche rungsnummer, Beitrag, Art des 

Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlages 

sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer 

bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen 

auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

 In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 

Rück ver sicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten über-

geben.

3 Datenübermittlung und Datenspeicherung bei der Generali  

Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Um die Schadenbearbeitung möglichst schnell, effektiv und kos -

ten günstig zu gestalten, hat die Generali Deutschland Gruppe 

eine Schadenmanagementgesellschaft gegründet, die kon-

zernweit als eigen ständige Tochtergesellschaft für bestimmte 

Versicherer der Generali Deutschland Gruppe tätig wird. Dies 

sind derzeit die AachenMünchener Versicherung AG sowie die 

Generali Versicherung AG.

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH übernimmt 

in unserem Auftrag die Bearbeitung von Groß- und  Spezialschäden 

auf dem Gebiet der Schaden-, Unfall-, Haftpflicht- und Kfz-Versi-

cherung. Zu diesen Zwecken benötigt die Generali Deutschland 

Schadenmanagement GmbH Ihre Vertrags- und Schadendaten. 

Dazu gehören beispielsweise Ihre Angaben im Antrag, auch Ge-

sundheitsdaten, insbesondere in der Unfallversicherung, versiche-

rungstechnische Daten wie Vertragslaufzeit, Versicherungssumme 

oder Bankverbindung sowie erforderlichenfalls Angaben eines 

Dritten, z. B. eines Vermittlers, Sachverständigen oder eines Arztes 

(u. a. Behandlungsberichte).

 Die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH ist ver-

pflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, 

einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit 

den  Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwie-

genheit zu beachten.

4 Datenübermittlung an andere Versicherer

 Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 

Antrag stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 

Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-

denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 

z. B. frühere Krank heiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 

über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehen-

de, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch 

zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Ver-

sicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen 

zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich 

sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entspre-

chende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst bedarf 

es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherungen, gesetzlicher 

Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Aus-

tausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 

Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name 

und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes 

und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 

und Schadentag.

5 Zentrale Hinweissysteme

 Die informa Insurance Risk and Fraud Prevention GmbH betreibt 

das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirt-

schaft (HIS). An das HIS melden wir – ebenso wie andere Ver-

sicherungsunternehmen – erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, 

die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer 

 näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung 

oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sa-

che, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, 

wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. 

das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang 
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zu bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, 

ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden 

hatte oder sogar schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. 

Aus diesem Grund melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese 

einen Totalschaden haben, gestohlen worden sind, sowie im Falle 

von Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. Immobilien melden 

wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäu-

figkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug 

an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung 

von uns benachrichtigt.

 Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungs-

vertrages oder Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen 

zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die 

Ergebnisse der Anfragen. Im Schadensfall kann es nach einem 

Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum 

Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemel-

det haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir, 

soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es 

kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer 

in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft 

über Ihren Schadenfall geben müssen.

6 Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe

 Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-

ver si cherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, 

Bau sparen, Kapitalanlagen) werden durch rechtlich  selbstständige 

Un ternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden 

Versiche rungsschutz und Finanzservice anbieten zu können, 

 arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen 

 zusammen.

 Zur Kostenersparnis können dabei einzelne Bereiche zentralisiert 

wer den, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So kann z. B. 

Ihre Adresse nur einmal gespeichert werden, auch wenn Sie Verträ-

ge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen. Dies 

gilt auch für Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr 

Geburtsdatum, Ihre Kontonummer und Bankleitzahl (bzw. IBAN und 

BIC), d. h., dass Ihre allgemeinen Antrags-, Ver trags- und Leistungs-

daten in einer zentralen Datensammlung geführt werden können.

 Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, 

Kunden num mer, Kontonummer (bzw. IBAN), Bankleitzahl (bzw. 

BIC), bestehende Verträge) von allen Un ternehmen der Gruppe 

abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig 

zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige 

Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zwei-

felsfällen ohne Rückfragen  korrekt verbucht werden. Die übrigen 

allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen 

nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfrag bar.

 Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des 

jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 

werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, 

bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu be-

achten sind. Branchenspezifi sche Daten – wie z. B. Gesundheits- 

oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 

Verfügung der jeweiligen Unternehmen. Unserer Unternehmens-

gruppe gehören zurzeit u. a. folgende Unterneh men an:

 AachenMünchener Lebensversicherung AG

 AachenMünchener Versicherung AG

 Advocard Rechtsschutzversicherung AG

 Generali Deutschland Pensionsfonds AG

 Generali Deutschland Pensionskasse AG

 Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH

 Generali Deutschland Services GmbH

 Generali Deutschland Informatik Services GmbH

 AMPAS GmbH

 Central Krankenversicherung AG

 Cosmos Lebensversicherungs-AG

 Cosmos Versicherung AG

 Deutsche Bausparkasse Badenia AG

 Dialog Lebensversicherungs-AG

 ENVIVAS Krankenversicherung AG

 Generali Lebensversicherung AG

 Generali Versicherung AG

 Pensor Pensionsfonds AG

 Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-

mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 

weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite,  Bausparverträge, 

Kapitalanlagen) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, 

Kapital anlagegesellschaften sowie anderen Versicherern außer-

halb der Gruppe zusammen. Zurzeit kooperieren wir u. a. mit:

 Allgemeine Kredit Coface Holding AG

 Generali Deutschland Finanzdienstleistung GmbH

 ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH

 COMINVEST Asset Management GmbH

 Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

 EA Einsatzbetreuungs- und Auslandsdienste GmbH

 Europ Assistance Services GmbH

 Europ Assistance Versicherungs-AG

 Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

 Generali Investments Luxembourg S.A.

 Uelzener Allgemeine Versicherung a. G.

 Victoria Versicherung Aktiengesellschaft

 Die Einbeziehung von weiteren unterschiedlichen Kooperations-

partnern je nach Einzelfall erfolgt über die

 AachenMünchener Versicherungsvermittlungs GmbH.

 Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Ver mitt-

lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so ge-

wonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kredit institute 

im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung  Versicherungen 

als Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungs produkten. 

Für die Datenverarbei tung der vermittelnden Stelle gelten die fol-

genden Ausführungen unter Punkt 7.

7 Betreuung durch Vermittler

 In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 

sonsti gen Dienstleistungsangebots unserer  Unternehmensgruppe 

bzw. un serer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer 

Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in  sonstigen 

Finanzdienst leistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind 

 neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften  sowie im 

Rahmen der Zusammenar beit bei Finanzdienstleistungen auch 

Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlagegesellschaften und 

andere. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, 

erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Be-

treuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 

Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versiche rungsnummer, Bei-

träge, Art des Versi cherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 

Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungs leistungen sowie 

von unseren Partnerunter nehmen Angaben über andere finanzi-

elle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bauspar-

vertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen 

in der Personenversicherung können an den zuständigen Ver-

mittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Ver-

mittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezo genen 

Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des 

 Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen der kunden-

relevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 

vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine 

besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis 

und Datengeheim nis) zu beachten.

 Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 

Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündi-

gung des Vermittlervertrages), regelt das Unternehmen Ihre Betreu-

ung neu; Sie werden hierüber informiert.

 Die Vermittlung erfolgt u. a. über die:

 Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG

 Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG

 FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vermögensberatung 

Deutschland mbH
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8 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

 Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 
Auskunft, sowie unter bestimmten Voraussetzungen, ein Recht 
auf Berichtigung, Sper rung oder Löschung Ihrer in einer Datei 
gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und 
Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten Ihres Versi cherers. Richten Sie auch ein 
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung wegen der beim Rückversiche rer gespeicherten Daten 
stets an Ihren Versicherer.
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